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ſtand, die durch und Gebrauch vorgeſchriebene bm
de. Verhaltens Im äußeren erkehre, gröblich verletzt hat nd
da ſein etragen, das religiöſe Gefühl der Andächtigen ver
letzen, alſo Aergerniß (gen, n1 ch allein geeigne
war, ondern nach Annahme des erſten Richters Aergerniß
wirklich hervorgerufen hat, ſo kann von einer unrichtigen
Geſetzanwendung bei Verurtheilung des Angeklagten wegen Ver
gehens de 303 St keine Rede ſein, wobei NUL noch
3u bemerken kommt, daß der tirte Paragraph zwiſchen den
einzelnen geſetzli anerkannten Kirchen oder Religionsgenoſ EN

ſchaften nicht unterſcheidet und daß 68 gleichgiltig iſt, ob der
Thäter die ihm ur Laſt fallende Handlungsweiſe, welche das
bezeichnete ergehen bildet, gegenüber einer eigenen
oder einer fremden 1＋

6 oder Religionsgenoſſen⸗
chaft begeht

St Pölten. DUr ohann Faſching, biſchöfl. Sekretär.

VWII (Die mit „Wartegebühr“ beurlaubten agiſten
unterſtehen der militärgeiſtlichen Jurisdiktion.) Offiziere
und die übrigen Im Gage-Bezuge ſtehenden Perſonen des
Heeres, E nach der Superarbitrirungs-Vorſchrift als „3eit⸗
lich qInvalid“ claſſificiren wären, ind owohl un der Krank  2  —
heitsſkizze, als auch von der Superarbitrirungs⸗-Commiſſion als
„derzeit dienſtuntauglich“ 3u bezeichnen, und unter Vor
behalt der nach Ablauf eines Jahres, inter Umſtänden auch
früher, 3u erneuernden Superarbitrirung NBM 11 Wé 117 69 üh
3u beurlauben.

Die Beurlaubung mit Wartegebühr wird vom eichs⸗
Kriegs⸗Miniſterium verfügt, und im Verordnungsblatte für das

Heer verlautbart, ſie dauert 6 Monate, oder ein V  ahr,
und ann nach Verlauf eines hre von der Superarbitrirungs⸗
Commiſſion abermals beantragt und Reichs⸗Kriegs-Mini⸗
ſterium wieder verfügt werden

Die mit „Warte⸗Gebühr“ Beurlaubten werden Im Stande
ihrer eigenen Truppenkörper (Heeres-Anſtalt) als „überzählig“
fortgeführt. I allen übrigen Beziehungen ſind leſe Perſonen,
abgeſehen von der Verſchiedenheit ihrer Gebühr, Die andere
Beurlaubte 3u behandeln, nd aben ſich n allen dienſtlichen
und perſönlichen Angelegenheiten E an thren Truppenkörper
Behörde, Heeres-Anſtalt) zu wenden. 0  E unterſtehen
die mit „Wartegebühr“ Beurlaubten der militär⸗
geiſtlichen Jurisdiction. (Zum großen E verbal aus⸗
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al dem Verordnungsblatte für das Heer vom
März 1871 Stück Nr Das Miliär-⸗Bezirks⸗

Pfarramt In Wien hat Folge einer Anfrage mit ote vom
27 Mai 1882, 1647 ſichergeſtellt: „Zeitlich beurlaubte
Militärperſonen ohne Ausnahme, unterſtehen der Militärgeiſt⸗
lichen Jurisdiction, 3 welcher auch der nit Wartegebühr beur—
aubte Rittmeiſter Claſſe Herr gehört 0—  1.

Linz Heinrich ſef 0  , kilitäreurat.

(Nochmals „das ewige Licht“. Dem Einſender
des kurzen Aufſatzes über das „ewige Licht“ 1878 IV
dieſer Zeitſchrift 9 ſind direct und indirect nicht wenige hierauf
bezügliche Mittheilungen zugegangen, emn Beweis einerſeits von
dem erfreulichen. fer für dieſe wichtige Angelegenheit, ander—
eits für das wirklich vielſeitig gefühlte Bedürfni nach gutem
Materiale zur Herhaltung des Lichtes. Die meiſten Mitthei⸗
lungen ſprechen ſich mit voller Anerkennung üher die „bewährten“
Dochte aus, darunter neueſten Berichte Aus öhmen. Einige
wenige dagegen lauten dahin, daß der Verſuch utit den dort
empfohlenen Dochten nicht den erwarteten und gewünſchten Er
olg zeige. Demgegenüber kann ich nuur die Verſicherung wieder  7
olen, daß mit Usnahme Ußerſt weniger Fälle, in welcher
aſt jedesmal eine außerhalb des Materiales legende Urſache
des Erlöſchens nachweisbar war, jeder Docht durch Stunden
und, ſich die Erneuerung Ufällig verzögerte, ogar 28—30
Stunden eine Dienſte eiſtete eS ommt gewi bei dieſen Dochten,
viellei auch bei anderen Gattungen, auf das re  e Verfahren,
namentlich auf Reinhaltung des Cle aſt an.2) Uebrigens

— Die Schwimmer ſind aus orzellan, rund, Centi  2
meter im Durchmeſſer, Centimeter dick, innen hohl; un der Mitte
nehmen ſie den Docht auf; 8 iſt gerathen, in die Lampe, zuma enn
dieſelbe größer iſt, zuerſt Waſſer zu geben und E viel Del zuzu
gießen, als zum Brennen für etwa 26—30 Stunden erforderli
Are Etwa alle —2—— Monate kann das Oellämpchen gereinigt und
Etwa alle —4—6 0  en möge die Schwimmer ausgeſotten werden.
Dieſe Art Dochte amm Schwimmern ſind n Linz zu haben m der
Frühſtück'ſchen an  ung anf dem ranz Joſefsplatze;
die Schächtelchen tragen die Aufſchrift Veilleuses maltérables 6t
EcConomiques. Madame Bourrin-Oustry, Seule Abrique Rue
du Chateau dl Hau NT Paris. Daß gutes, reines Del
vorzuziehen iſt, iſt wohl ſelbſtverſtändlich; och iſt nach meiner Erfahrung


